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Betrifft 

 
                                             

 
Verordnung 

 

   

Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl hat am 31.03.2020 aufgrund des § 2 Z 3 des  

COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung BGBl. I Nr.  

16/2020, verordnet:  

 

Verordnung über ein Betretungsverbot für Besucher in Kuranstalten und 

Sonderkrankenanstalten 

für Rehabilitation nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz 

 

§ 1 

(1) Zur Vermeidung der Verbreitung von COVID-19 und zum Schutz der Kurgäste,  

Patienten und Patientinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gilt ein  

Betretungsverbot für Besucher in den Kuranstalten und Sonderkrankenanstalten für  

Rehabilitation im gesamten Verwaltungsbezirk.  

(2) Davon betroffen sind folgende Einrichtungen:   

       1. Landesklinikum Horn-Allentsteig, Standort Allentsteig  

       2. Kurzentrum Bad Traunstein GmbH & Co KG  

       3. Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs GmbH & Co KG  

       4. Lebens.Resort & Gesundheitszentrum GmbH Ottenschlag 
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§ 2 

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 3 COVID-19-Maßnahmengesetz,  

BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung BGBl. I Nr. 16/2020, bestraft.  

  

 

§ 3 

(1) Diese Verordnung gilt bis zum 3. April 2020, 12:00 Uhr.  

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der  

Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 18.03.2020 über Besuchsverbote in  

Kuranstalten und Sonderkrankenanstalten für Rehabilitation nach dem  

Epidemiegesetz 1950 außer Kraft. 
 
 
Ergeht an: 
1. An alle  Gemeinden des Verwaltungsbezirkes  Zwettl z.H. de(r)s 

Bürgermeister(in)s 
 mit dem Ersuchen, umgehend die Kundmachung dieser Verordnung durch 

Anschlag an der Amtstafel und die Veröffentlichung dieser Verordnung auf der 
Website der Gemeinde zu veranlassen 

                                     ------------------------------------------------ 
2. BH Zwettl - Bürodirektion 
 mit dem Ersuchen, die Veröffentlichung dieser Verordnung durch Anschlag an der 

Amtstafel kundzumachen und auf der Website zu veröffentlichen 
3. Landesklinikum Horn-Allentsteig, Standort Allentsteig, Bahnhofsstraße 35, 3804 

Allentsteig 
 zur Kenntnis! 
4. An das Kurzentrum Bad Traunstein GmbH & Co KG, z.H. des gewerberechtl. GF, 

Kurhausstrasse 50, 3632 Bad Traunstein 
 zur Kenntnis! 
5. An die Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs GmbH & Co KG, z.H. Herrn Dir. Fritz 

Weber, Kreuzberg 310, 3920 Groß Gerungs 
 zur Kenntnis! 
6. An das Lebens.Resort & Gesundheitszentrum GmbH Ottenschlag, Xundheitsstraße 1, 

3631 Ottenschlag 
 zur Kenntnis! 
7. Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht 
 zur Kenntnis! 
 

 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag. K r a l l 
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